
Teilnahmebedingungen  

4. Funbiker Biathlon 

 

• Das Tragen von Helm und Handschuhen ist Pflicht. 

• Der Teilnehmer verzichtet auf sämtliche Rechts- oder Haftungsansprüche gegen 

den Veranstalter bzw. die Helfer und startet auf eigenes Risiko. 

• Der Teilnehmer versichert, dass sein Gesundheits- und Trainingszustand den 

Anforderungen der Veranstaltung entspricht.  

• Der Teilnehmer hat sich rücksichtsvoll und sportlich zu verhalten, insbesondere 

gegenüber anderen Teilnehmern, Menschen, Tieren und sonstigen 

Gegenständen. 

• Bei Eis und Schnee ist besondere Vorsicht geboten.  

• Alle Teilnehmer haben den Weisungen des Veranstalters bzw. dessen Helfern 

Folge zu leisten. 

• Das Parken ist nur an den dafür vorgesehen Parkplätzen gestattet. 

• Es sind nur 26 Zoll unmotorisierte Mountainbikes zugelassen (ausgenommen 

sind hiervon die Klassen Seitenwagen und Einrad). 

• Der Zustand des Wettkampfgerätes muss in Ordnung sein, der Veranstalter 

behält sich Kontrollen vor. 

• Die vom Schützenverein gestellte Waffe ist nur für den dafür bestimmten Zweck 

am Schießstand zu benutzen und verbleibt im Schützenhaus. 

• Das Verlassen der Strecke ist verboten. 

• Rennabbrüche, Stürze, Behinderungen auf der Strecke o. ä. sind dem nächsten 

Helfer sofort zu melden. 

• Die Nichtbeachtung der Teilnahmebedingung führt zur Disqualifikation und kann 

weitere Konsequenzen haben. 

 


